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Bekanntmachung der Sparkasse Altbayern 
 

Kraftloserklärung 
 

Das Sparkassenbuch Nr. 3500381177, ausgestellt am 30.04.2004  
 

für Frau Erna Wiche  
 

wird für kraftlos erklärt, da trotz des am 07.05.2025 vorschriftsmäßig 
veröffentlichten Aufgebotes von keiner Seite Rechte bzw. Ansprüche 

unter Vorlage des Sparkassenbuches bei der Sparkasse Neuburg-Rain 
geltend gemacht wurden. 

 
Neuburg a. d. Donau, 07.08.2025 

 
Vorstand 

 
der 

 
Sparkasse Altbayern 

 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Bekanntmachung des Schulverbandes Kühbach 
 

1. Nachtragshaushaltssatzung 
des 

Schulverbandes Kühbach 
(Landkreis Aichach - Friedberg) 

für das Haushaltsjahr 2025 
 
Auf Grund der Art. 9 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes - BaySchFG -, Art. 41 und 42 KommZG sowie 
der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt der Schulverband folgende Nachtragshaushaltssatzung: 
 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit festgesetzt; er schließt 
 
im Verwaltungshaushalt  
 in den Einnahmen und Ausgaben mit 917.800 € und 
im Vermögenshaushalt  
 in den Einnahmen und Ausgaben mit 243.900 € 
ab. 
 

§ 2 
 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
 

1. Schulverbandsumlage für die Mittelschule und Schulkostenersatz für die Grundschule 
 
Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf zur Finanzierung von Ausgaben 
im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2025 auf 411.300 € festgesetzt und nach 
der Zahl der Schüler auf die Mitglieder des Schulverbandes und den Markt Kühbach umgelegt. 
 
Für die Berechnung der Schulverbandsumlage und des Schulkostenersatzes für die Grundschule wird die maßge-
bende Schülerzahl nach dem Stand vom 01. Oktober 2024 auf 283 Schüler festgesetzt. 
 
Die Schulverbandsumlage und der Schulkostenersatz für die Grundschule werden auf 1.453,36 € einheitlich je 
Schüler festgesetzt. 
  
2. Investitionsumlage 
 
Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
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§ 5 

 
Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan werden 
nicht beansprucht. 
 

§ 6 
 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 

§ 7 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2025 in Kraft. 
 
Kühbach, den 22.08.2025 
 
Schulverband Kühbach 
                                                                                    
Karl-Heinz Kerscher 
Schulverbandsvorsitzender 
 
Die Haushaltssatzung 2025 des Schulverbandes Kühbach samt ihren Anlagen ist vom Tage dieser Bekanntmachung 
bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung des Schulverbandes Kühbach in der Ge-
schäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Kühbach, Marktplatz 3, 86556 Kühbach, während den allgemeinen Öff-
nungszeiten öffentlich zugänglich. 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Bekanntmachung des Landratsamtes Aichach-Friedberg 
 
Information zu einer Truppenübung der Bundeswehr im Regierungsbezirk Schwaben 
 
Die folgende Truppenübung wurde durch das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der 
Bundeswehr angemeldet: 
 

Art der Übung Erkunden von Richt- und Verlegeminensperren 

Zeit und Dauer 09.07.2025 und 11.07.2025 jeweils von 7:00 Uhr - 17:00 Uhr 

Betroffene Gemeinden im Landkreis 
Aichach, Aindling, Affing, Hollenbach, Inchenhofen, Küh-
bach, Petersdorf, Pöttmes, Rehling, Todtenweis  

 
Das betroffene Gebiet ist in der als Anlage beigefügten Lagekarte dargestellt. 
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